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Die Gesellschaft ist 1934 unter dem Namen »Hallesche Krankenkasse V.V. a.G.« mit Sitz in Berlin
von der damaligen »Kaufmännische Krankenkasse Halle (Saale) Ersatzkasse V.V. a.G.« gegründet
worden. Sie hat ihren Geschäftsbetrieb am 1. Januar 1936 aufgenommen.

Präambel
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§ 1 Name, Rechtsform, Sitz

(1) Die Gesellschaft führt die Firma HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit.
Sie ist ein Versicherungsverein auf Gegen seitigkeit im Sinne des Versicherungsaufsichts -
gesetzes.

(2) Die HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit bildet zusammen mit der
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung auf Gegen seitigkeit einen Gleichordnungskonzern.

(3) Der Sitz der Gesellschaft ist Stuttgart.

§ 2 Zweck der Gesellschaft

(1) Die Gesellschaft betreibt die private Krankenversicherung und Pflegekrankenversicherung
in allen ihren Arten, einschließlich der Pflege-Pflichtversicherung. Sie bietet Versicherungs-
schutz für Krankheiten, Unfälle, Pflegebedürftigkeit und andere im Vertrag genannte Ereig-
nisse im In- und Ausland nach Maßgabe der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, und
zwar für die Mitglieder nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit.

(2) Außerdem übernimmt sie die Versicherung gegen feste Beiträge bis zu 15 vom Hundert
ihrer gesamten Beitragseinnahme auch für Nichtmitglieder.

(3) Die Gesellschaft kann in der Kranken- und Pflegekrankenversicherung auch die Rück- und
Mitversicherung betreiben.

(4) Darüber hinaus darf die Gesellschaft Versicherungs- und Bausparverträge und den Erwerb
von Investmentanteilen vermitteln sowie sonstige Geschäfte vornehmen, die im engen wirt-
schaftlichen Zusammenhang mit dem Versicherungsbetrieb stehen.

(5) Die Gesellschaft kann zur Erreichung des Unternehmenszweckes Zweigniederlassungen er-
richten, andere Bestände übernehmen und die Geschäfte anderer Versicherungsunternehmen
fortführen oder verwalten. Sie ist weiter berechtigt, sich an Krankenversicherungsunterneh-
men oder Unternehmen anderer Art, deren Gegenstand mit dem Zweck der Gesellschaft im 
wirtschaftlichen Zusammenhang steht, zu beteiligen, insbesondere an solchen, die Bank- und 
sonstige Finanzdienstleistungen anbieten. Desgleichen kann sie selbstständige Versicherungs-
unternehmen oder damit unmittelbar zusammenhängende andere Wirtschaftsunternehmen
erwerben oder neu errichten.

I. Allgemeine Bestimmungen
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§ 3 Geschäftsgebiet

Das Geschäftsgebiet ist das In- und Ausland.

§ 4 Mitgliedschaft

(1) Mitglieder der Gesellschaft (Vereinsmitglieder) sind die natürlichen und nicht natürlichen
Per sonen, die einen Versicherungsvertrag nach § 2 dieser Satzung nach den Grundsätzen
der Gegenseitigkeit mit der Gesellschaft abgeschlossen haben.

(2) Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Abschluss eines Versicherungsvertrages. Sie endet, wenn
das Versicherungsverhältnis zwischen der Gesellschaft und dem Mitglied erlischt.

(3) Der Versicherungsvertrag gegen festen Beitrag gemäß § 2 Absatz 2 der Satzung begründet
keine Mitgliedschaft in der Gesell schaft.

(4) Die Verpflichtungen der Mitglieder bestimmen sich nach den Allgemeinen Versicherungs -
bedingungen, die den Versicherungsverhältnissen zugrunde liegen. Zur Erfüllung der Versi-
cherungsverpflichtungen erhebt die Gesellschaft jeweils im Voraus fällige einmalige oder
wiederkehrende Beiträge.

(5) Übernimmt ein Dritter mit Genehmigung der Gesellschaft ganz oder teilweise die Rechte
und Pflichten des Versicherungsnehmers, so wird er anstelle oder neben dem bisherigen
Versicherungsnehmer Vereinsmitglied.

(6) Für alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet den Gläubigern gegenüber nur das
 Gesellschaftsvermögen.

(7) Eine zusätzliche Haftung oder Nachschusspflicht der Mitglieder für irgendwelche Verbind-
lichkeiten der Gesellschaft ist ausgeschlossen. Entstandene Versicherungsansprüche dürfen –
ausgenommen im Falle der Auflösung der Gesellschaft – nicht gekürzt werden.

§ 5 Bekannt machungen

Alle Bekanntmachungen, zu denen die Gesellschaft nach Gesetz oder Satzung verpflichtet ist,
werden im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

§ 6 Gerichtsstand

Der allgemeine Gerichtsstand ist Stuttgart.
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§ 7 Organe

(1) Organe der Gesellschaft sind:

1. Die Mitgliedervertretung

2. Der Aufsichtsrat

3. Der Vorstand

(2) Die Mitglieder wählen die Mitgliedervertretung. Die Mitgliedervertretung wählt die Mit -
glieder des Aufsichtsrats, soweit diese nicht als Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer
nach dem Drittelbeteiligungsgesetz zu wählen sind. Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder
des Vorstands.

1. Die Mitgliedervertretung

§ 8 Zusammen setzung, Wahl und Amtsdauer

(1) Die Mitgliedervertretung vertritt als oberstes Organ der Gesellschaft die Gesamtheit der
Mitglieder. Sie besteht aus 30 Mitgliedervertretern; ihr können höchstens drei Mitglieder an-
gehören, die keine natürlichen Personen sind. Für die Mitgliedervertreter sind 15 Stellver-
treter zu wählen. Scheidet ein Mitgliedervertreter während seiner Amtszeit aus, so rückt ein
Stellvertreter bis zum Ablauf der Wahlzeit, für die der ausgeschiedene Mitgliedervertreter
gewählt war, nach. Eine natürliche Person rückt als Stellvertreter nur nach, wenn sie im
Zeitpunkt des Nachrückens das 69. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Eine nicht natür -
liche Person rückt als Stellvertreter erst nach, wenn die Höchstzahl der Mitgliedervertreter
nach Satz 2, die keine natürlichen Personen sind, dadurch nicht überschritten wird. Die Mit-
gliedervertreter und Stellvertreter werden nach einer von Aufsichtsrat und Vorstand auf -
gestellten Wahlordnung gewählt, die auch ein Nachrücken der Stellvertreter regelt. Wahl -
berechtigt sind jedes volljährige Mitglied und Mitglieder, die keine natürlichen Personen
sind. Nicht wahlberechtigt sind mitversicherte Personen.

(2) Wählbar zum Mitgliedervertreter oder Stellvertreter ist jedes volljährige Mitglied, soweit
nicht eine Einschränkung gemäß Absatz 3 vorliegt. Wählbar sind auch Mitglieder, die keine
natürlichen Personen sind.

(3) Natürliche Personen sind zum Mitgliedervertreter oder Stellvertreter nur wählbar, wenn sie
zu Beginn ihrer Amtszeit das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Mitglieder des Auf-
sichtsrats, des Vorstands und des Beirats sind nicht wählbar. Ferner können nicht gewählt
werden Personen, die seitens der Gesellschaft oder von anderen Versicherungs- bzw. Finanz-
dienstleistungsunternehmen oder von Vermittlungsunternehmen Gehalt, Provisionen, Courta-
gen oder sonstiges Entgelt aus selbstständiger oder nichtselbstständiger Tätigkeit erhalten.

II. Organe der Gesellschaft

53.687 HALLESCHE  Satzung 011_73012_VS1_Fassung2004  02.09.11  14:35  Seite 7



8

Ausgenommen davon sind Vergütungen aus Aufsichtsratstätigkeiten oder für die Teilnahme
an Sitzungen einer Mitgliedervertretung jeweils im übrigen ALTE LEIPZIGER – HALLE-
SCHE Konzern.

(4) Die Wahl der Mitgliedervertreter und Stellvertreter erfolgt auf die Dauer von sechs Jahren.
Die Amtszeit beginnt mit der auf die Wahl folgenden ordentlichen Mitgliedervertreter -
versammlung. Bis zu diesem Zeitpunkt bleiben die bisherigen Mitgliedervertreter im Amt.
Wiederwahl ist zulässig.

(5) Das Amt eines Mitgliedervertreters erlischt durch Ablauf der Amtszeit, durch Rücktritt oder
durch Eintritt eines die Wählbarkeit ausschließenden Umstands. Das Amt eines Stellver -
treters erlischt durch Ablauf der Amtszeit, durch Rücktritt, durch Eintritt eines die Wählbar-
keit ausschließenden Umstands, durch Nachrücken oder durch Erreichen der Altergrenze
gemäß § 8 Absatz 1 Satz 5. 

§ 9 Ort, Zeit und Einberufung

(1) Die ordentliche Mitgliedervertreterversammlung findet alljährlich innerhalb der ersten acht
Monate des Geschäftsjahres statt.

(2) Den jeweiligen Ort der Mitgliedervertreterversammlung innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland und den Zeitpunkt bestimmt der Vorstand im Einvernehmen mit dem Auf-
sichtsrat.

(3) Die Mitgliedervertreterversammlung wird vom Vorstand durch Bekanntmachung im elek-
tronischen Bundesanzeiger einberufen. Die Bekanntmachung muss Ort, Zeit und Tages -
ordnung der Mitgliedervertreterversammlung enthalten. Die Einberufungsfrist beträgt 
mindestens dreißig Tage vor dem Tage der Mitgliedervertreterversammlung.

(4) Bei der Bekanntmachung der Tagesordnung sind die gesetzlichen Vorschriften zu beachten.
Insbesondere sind

a) vorgeschlagene Satzungsänderungen mit dem Wortlaut bekanntzumachen;

b) bei Wahlen zum Aufsichtsrat die gesetzlichen Vorschriften anzugeben, nach denen sich
der Aufsichtsrat zusammensetzt;

c) zu jedem Gegenstand der Tagesordnung vom Vorstand und vom Aufsichtsrat, zur Wahl
von Aufsichtsratsmitgliedern nur vom Aufsichtsrat, in der Bekanntmachung Vorschläge
zur Beschluss fassung zu machen.

(5) Außerordentliche Mitgliedervertreterversammlungen sind vom Vorstand oder vom Auf-
sichtsrat immer dann einzuberufen, wenn es die Belange der Gesellschaft erfordern. Ferner
muss eine außerordentliche Mitgliedervertreterversammlung einberufen werden, wenn
mindestens ein Drittel der Mitgliedervertreter unter Angabe des Zwecks und der Gründe die
Einberufung beim Vorstand schriftlich beantragt. Für die Einberufung und Abhaltung
außerordentlicher Mitgliedervertreterversammlungen gelten die Bestimmungen für ordent-
liche Mitgliedervertreterversammlungen gleichermaßen.
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§ 10 Aufgaben

(1) Die Rechte und Pflichten der Mitgliedervertreterversammlung bestimmen sich nach Gesetz
und Satzung. Insbesondere hat die Mitgliedervertreterversammlung folgende Aufgaben:

a) Entgegennahme des Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichts-
rats;

b) Feststellung des Jahresabschlusses, sofern sich Vorstand und Aufsichtsrat für die Fest-
stellung durch die Mitgliedervertreterversammlung entschieden haben oder der Auf-
sichtsrat den Jahresabschluss des Vorstands nicht billigt;

c) Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats;

d) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrats, soweit sie nicht als Aufsichtsrats-
mitglieder von den Arbeitnehmern gewählt werden;

e) Festsetzung der Vergütung für den Aufsichtsrat;

f) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung;

g) Beschlussfassung über die Kapitalaufnahme gegen Gewährung von Genussrechten und
Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats über die Zeichnungs-
und Ausgabebedingungen zu entscheiden;

h) Beschlussfassung über die Verwendung von Beträgen aus der Rückstellung für erfolgs -
abhängige Beitragsrückerstattung, soweit diese Beträge weder nach der technischen 
Berechnungsgrundlage für die Zuschreibung zur Deckungsrückstellung noch für die
Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung des Abrechnungsverbandes
der privaten Pflege-Pflichtversicherung gebunden sind;

i) Beschlussfassung über alle Angelegenheiten, für die Vorstand und Aufsichtsrat nach dem
Gesetz und der Satzung nicht zuständig sind;

j) Beschlussfassung über die Umwandlung oder Auflösung der Gesellschaft; 

k) Beschlussfassung über die Übertragung des Versicherungsbestandes auf ein anderes 
Unternehmen.

(2) Beschlüsse der Mitgliedervertreterversammlung werden grundsätzlich mit einfacher Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen gefasst.

(3) Beschlüsse der Mitgliedervertreterversammlung über Satzungsänderungen bedürfen einer
Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.

(4) Beschlüsse der Mitgliedervertreterversammlung gem. Absatz 1 j) und Absatz 1 k) bedürfen
einer Mehrheit von drei Vierteln der amtierenden Mitgliedervertreter.
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§ 11 Geschäftsordnung

(1) Den Vorsitz in der Mitgliedervertreterversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats
oder dessen Stellvertreter oder bei deren Verhinderung der am längsten ununterbrochen der
Mitgliedervertretung angehörende anwesende Mitgliedervertreter. Unter mehreren Anwär-
tern entscheidet das höhere Lebensalter, bei gleichem Lebensalter das Los. Der Vorsitzende
leitet die Mitgliedervertreterversammlung und bestimmt die Reihenfolge der Gegenstände
der Tagesordnung sowie die Art und Form der Abstimmung, sofern die Mitgliedervertreter-
versammlung nichts anderes beschließt.

(2) Anträge zur Erweiterung der Tagesordnung der Mitgliedervertreterversammlung können
von mindestens einem Fünftel der Mitgliedervertreter unter Beifügung einer Begründung
oder einer Beschlussvorlage gestellt werden. Diese Anträge müssen dem Vorstand mindes -
tens 24 Tage vor der Mitgliedervertreterversammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist
nicht mitzurechnen.

(3) Gegenanträge von Mitgliedervertretern zu Gegenständen der Tagesordnung werden allen
Mitgliedervertretern unverzüglich bekannt gemacht, sofern sie, verbunden mit ihrer Be-
gründung mindestens 14 Tage vor dem Tage der Mitgliedervertreterversammlung der Ge-
sellschaft zugegangen sind. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen.

(4) Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen mit beratender Stimme an der
Mitgliedervertreterversammlung teilnehmen.

(5) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliedervertreterversammlung ist vorbehaltlich § 10
Absatz 1 j) und Absatz 1 k) beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der bestellten Mit-
gliedervertreter anwesend ist. Im Falle der Beschlussunfähigkeit der Mitgliedervertreter -
versammlung ist unverzüglich eine weitere Mitgliedervertreterversammlung einzuberufen.
Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitgliedervertreter beschlussfähig.

(6) Bei Abstimmungen gilt Stimmengleichheit als Ablehnung. Tritt bei einer Wahl Stimmen-
gleichheit ein, ist die Wahl zu wiederholen. Bei erneuter Stimmengleichheit entscheidet das
vom Vorsitzenden zu ziehende Los.

(7) Das Stimmrecht kann – außer bei nicht natürlichen Personen – nicht durch Bevollmächtigte
ausgeübt werden.

(8) Die Beschlüsse der Mitgliedervertreterversammlung sind in einer notariellen Niederschrift
festzuhalten.

(9) Die Mitgliedervertreter erhalten für ihre Teilnahme an Sitzungen ein Sitzungsgeld, dessen
Höhe der Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festsetzt. Sie erhalten darüber
hinaus Ersatz ihrer Fahrtkosten sowie Tage- und Übernachtungsgelder. Die für die Bezüge
zu entrichtende Umsatzsteuer wird gesondert erstattet.

(10) Soweit das Gesetz einer Minderheit Rechte gewährt, stehen sie einer Minderheit von einem
Fünftel der Mitgliedervertreter zu.
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2. Der Aufsichtsrat

§ 12 Zusammen setzung, Wahl und Amtsdauer

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus neun Personen, die nicht als Mitglied des Aufsichtsrats oder des
Vorstands eines anderen Krankenversicherungsunternehmens tätig sein sollen; Ausnahmen
können zugelassen werden. Die von der Mitgliedervertreterversammlung gewählten Per -
sonen dürfen nicht für die Gesellschaft tätig sein. Zwei Drittel sind von der Mitgliederver-
treterversammlung und ein Drittel von den Arbeitnehmern gemäß den Bestimmungen des
Drittelbeteiligungsgesetzes zu wählen.

(2) Die Wahl erfolgt auf die Dauer von vier Jahren in der Weise, dass das Amt mit dem Schluss
der vierten, auf die Wahl folgenden ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung endet. Die
Mitgliedervertreterversammlung kann ein Aufsichtsratsmitglied für eine kürzere Amtsdauer
bestellen. Wiederwahl ist zulässig.

§ 13 Aufgaben

Die Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats bestimmen sich nach Gesetz und Satzung.

Insbesondere obliegen dem Aufsichtsrat folgende Aufgaben:

a) Beratung und Überwachung der Geschäftsführung;

b) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands und Regelung ihrer Dienst ver-
hält nisse und Bezüge;

c) Vertretung der Gesellschaft bei Rechtsgeschäften und Rechtsstreitigkeiten mit amtierenden
und ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern;

d) Prüfung und Billigung des Jahresabschlusses, des Lageberichts und der Überschussverwen-
dung sowie Berichterstattung an die Mitgliedervertreterversammlung;

e) Änderungen oder Ergänzungen der Satzung auf Verlangen der Aufsichtsbehörde sowie
Ände rungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen;

f) Bestimmung und Beauftragung des Abschlussprüfers;

g) Bestellung und Abberufung des Treuhänders für das Sicherungsvermögen sowie des Stell-
vertreters;

h) Bestellung und Abberufung des Verantwortlichen Aktuars;

i) Zustimmung zur Einführung oder Änderung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
gemäß der Ermächtigung in § 17 Absatz 4 dieser Satzung;

j) Zustimmung zur Übernahme von Versicherungsbeständen anderer Versicherungsunter -
nehmen;

k) Bestimmung der Arten von Maßnahmen, die nur mit seiner Zustimmung vorgenommen
werden dürfen;

l) Zustimmung zur Ernennung von Prokuristen;

m) Behandlung von Beschwerden der Mitglieder gegen Entscheidungen des Vorstands.
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§ 14 Geschäftsordnung

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter; diese
Wahl gilt für die Dauer der Amtszeit der Gewählten. Endet eines dieser Ämter, so ist für den
Ausgeschiedenen eine Ersatzwahl unverzüglich erforderlich.

(2) Der Vorsitzende, bei seiner Verhinderung der Stellvertreter, beruft die Sitzungen des Auf-
sichtsrats ein und leitet sie.

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder, darunter
der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter, anwesend sind. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder
können durch schriftliche Stimmabgabe an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats und seiner
Ausschüsse teilnehmen. Die schriftliche Stimmabgabe kann durch ein anderes Aufsichtsrats-
mitglied überreicht werden. 

(4) Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei
 Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Bei seiner Nichtteilnahme an
der Beschlussfassung oder Verhinderung die Stimme seines Stellvertreters. 

(5) Schriftliche, fernmündliche oder andere vergleichbare Formen der Beschlussfassungen 
des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse sind nur zulässig, wenn keines seiner Mitglieder
 diesem Verfahren widerspricht.

(6) Der Aufsichtsrat kann durch Beschluss einzelne seiner Aufgaben Ausschüssen übertragen,
soweit es das Gesetz zulässt. Die Verantwortlichkeit des gesamten Aufsichtsrats wird 
dadurch nicht berührt. Aufsichtsratsausschüsse sind beschlussfähig, wenn mindestens drei
Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Absatz 4 gilt entsprechend.

(7) Über alle Sitzungen des Aufsichtsrats sind Niederschriften anzufertigen, die der Vorsitzende,
bei seiner Verhinderung der Stellvertreter, zu unterzeichnen hat.

(8) Bei Bedarf nehmen die Mitglieder des Vorstands an den Sitzungen des Aufsichtsrats und
 seiner Ausschüsse teil. Sie werden durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats dazu geladen.
Der Aufsichtsrat und seine Ausschüsse entscheiden, ob zur Beratung über einzelne  Tages -
ord nungs punkte weitere Personen hinzugezogen werden.

(9) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für ihre Tätigkeit eine jährliche Vergütung. Die
Höhe wird von der Mitgliedervertreterversammlung festgesetzt. Die Verteilung obliegt dem
Aufsichtsrat. Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten darüber hinaus für ihre Tätigkeit Ersatz
ihrer Fahrtkosten sowie Tage- und Übernachtungsgelder. Die für die Bezüge zu entrichtende
Umsatzsteuer wird gesondert erstattet.

(10) Erklärungen des Aufsichtsrats werden namens des Aufsichtsrats durch den Vorsitzenden
oder im Falle seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter abgegeben.

(11) Auf Vorschlag des Aufsichtsrats kann die Mitgliedervertretung dem ausgeschiedenen Vor -
sitzenden des Aufsichtsrats in Anerkennung seiner Verdienste um das Wohl der Gesellschaft
auf Lebenszeit den Titel »Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats« verleihen.
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3. Der Vorstand

§ 15 Bestellung

(1) Der Vorstand, der aus mindestens zwei Personen zu bestehen hat, wird vom Aufsichtsrat 
bestellt. Der Aufsichtsrat kann sowohl ordentliche als auch stellvertretende Vorstandsmit-
glieder bestellen.

(2) Der Aufsichtsrat bestimmt die Anzahl der Mitglieder des Vorstands und deren Bestellungs-
zeitraum, der höchstens fünf Jahre beträgt. Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung
der Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig.

(3) Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands oder zum
Sprecher des Vorstands ernennen.

§ 16 Vertretungs befugnis

Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vor -
stands mitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen.

§ 17 Aufgaben

(1) Die Rechte und Pflichten des Vorstands bestimmen sich nach Gesetz und Satzung.

(2) Dem Vorstand obliegt die Leitung des Geschäftsbetriebs. Er vertritt die Gesellschaft gericht-
lich und außergerichtlich.

(3) Der Vorstand ernennt die Prokuristen. Er bedarf hierzu der Zustimmung des Aufsichtsrats.
Der Widerruf von Prokuren erfolgt durch den Vorstand.

(4) Der Vorstand ist gemäß § 27 dieser Satzung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
Allgemeine Versicherungsbedingungen einzuführen oder zu ändern.

(5) Der Vorstand informiert die Mitgliedervertreter in jeder ordent lichen Mitgliedervertreterver-
sammlung über Satzungsänderungen gemäß § 13 e) sowie über die Einführung oder Ände-
rung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen gemäß § 13 i) dieser Satzung.

§ 18 Geschäftsordnung

(1) Der Aufsichtsrat erlässt eine Geschäftsordnung für den Vorstand.

(2) Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Sofern ein
Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands ernannt ist, gibt bei Stimmengleichheit
seine Stimme den Ausschlag, wenn der Vorstand aus mehr als zwei Personen 
besteht. Näheres kann der Aufsichtsrat durch Beschluss regeln.
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4. Der Beirat

§ 19 Berufung

(1) Ein Beirat kann gebildet werden.

(2) Die Mitglieder des Beirats werden auf Vorschlag des Vorstands vom Aufsichtsrat berufen.

§ 20 Aufgaben

Der Beirat soll die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft fördern. 

§ 21 Geschäftsordnung

(1) Der Vorstand erlässt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung für den
Beirat. Sie enthält Bestimmungen zur Zusammensetzung, Berufung, Amtsdauer, Einberu-
fung und zur Teilnahme an den Sitzungen, zu den Aufgaben und zur inneren Ordnung.

(2) Die Mitglieder des Beirats erhalten für ihre Tätigkeit eine Vergütung, die der Vorstand im
Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festsetzt. Sie erhalten darüber hinaus für ihre Tätigkeit
Ersatz ihrer Fahrtkosten sowie Tage- und Übernachtungsgelder. Die für die Bezüge zu ent-
richtende Umsatzsteuer wird gesondert erstattet.
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§ 22 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

§ 23 Jahresabschluss

(1) Der Vorstand hat den Jahresabschluss und den Lagebericht, die nach den gesetzlichen und
den von der Aufsichtsbehörde erlassenen Vorschriften zu erstellen sind, für das vergangene
Geschäftsjahr innerhalb der vorgeschriebenen Frist aufzustellen und dem Abschlussprüfer
vorzulegen. 

(2) Nach Prüfung durch den Abschlussprüfer hat der Vorstand Jahresabschluss, Lagebericht und
Prüfungsbericht unverzüglich dem Aufsichtsrat vorzulegen und zugleich den Vorschlag für
die Überschussverwendung zu unterbreiten. Außerdem hat der Vorstand dem Aufsichtsrat
die Verwendung von Beträgen aus der Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrück -
erstattung zur Beschlussfassung durch die Mitgliedervertreterversammlung vorzuschlagen.

§ 24 Vermögensanlagen

Das Vermögen der Gesellschaft ist nach den gesetzlichen Vorschriften und den Richtlinien der
Aufsichtsbehörde anzulegen.

§ 25 Rückstellungen, Rücklagen und Überschussverwendung

(1) Die Gesellschaft hat in ihrem Jahresabschluss die nach den gesetzlichen Vorschriften erfor-
derlichen Rückstellungen und Rücklagen zu bilden.

(2) Von dem sich nach Zuweisung zu den erforderlichen Rückstellungen ergebenden Über-
schuss sind jährlich mindestens 5 vom Hundert der Verlustrücklage (§ 37 VAG) zuzuführen,
bis diese 20 vom Hundert der durchschnittlichen Jahresbeitragseinnahme der letzten drei
Geschäftsjahre erreicht oder nach Inanspruchnahme wieder erreicht hat. Der verbleibende
Überschuss ist, soweit er nicht zur Bildung anderer Gewinnrücklagen verwendet wird, der
Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung zuzuführen.

III. Rechnungswesen
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(3) Die in der Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung angesammelten 
Beträge werden nur für die Versicherten verwendet. Für die Beträge, die weder nach der
technischen Berechnungsgrundlage für die Zuschreibung zur Deckungsrückstellung noch
für die Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung des Abrechnungsverban-
des der privaten Pflege-Pflichtversicherung gebunden sind, kann als Form der Ausschüttung
gewählt werden: Auszahlung oder Gutschrift von Beitragsteilen, Leistungserhöhung, Bei-
tragssenkung, Verwendung als Einmalbeitrag für Leistungserhöhungen oder zur Abwen-
dung bzw. Milderung von Beitragserhöhungen. Das Versicherungsunternehmen ist darüber
hinaus zu einer anderen Verwendung der erfolgsabhängigen Rückstellung für Beitrags-
rückerstattung nach Maßgabe des § 56a VAG in seiner jeweils geltenden Fassung berechtigt.
Die näheren Bestimmungen über die Art sowie den Zeitpunkt einer Ausschüttung als Ver-
wendung der Beträge trifft die Mitgliedervertreterversammlung auf Vorschlag von Vorstand
und Aufsichtsrat. Auf eine Verwendung der Rückstellung für erfolgsabhängige Beitrags-
rückerstattung entsprechend dieses Absatzes haben die Mitglieder einen Rechtsanspruch.

§ 26 Deckung von Fehlbeträgen

Schließt ein Geschäftsjahr mit einem Verlust ab, so ist der Fehlbetrag, soweit er nicht aus ande-
ren Gewinnrücklagen gedeckt werden kann, der Verlustrücklage (§ 37 VAG) zu entnehmen.
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§ 27

(1) Zu allen Änderungen der Satzung ist die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich.
Sie sind nach Genehmigung zur Ein tragung beim Handelsregister anzumelden und
satzungs gemäß bekannt zu machen.

(2) Satzungsänderungen wirken für und gegen alle Mitglieder. Sie treten mit der Eintragung in
das Handelsregister in Kraft. Von diesem Zeitpunkt an wirken Satzungsänderungen auch für
bestehende Versicherungsverträge.

(3) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung für den Fall zu ändern, dass die Aufsichts-
behörde Änderungen bzw. Ergänzungen verlangt. Er ist ferner ermächtigt, solche Änderun-
gen vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen.

(4) Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und der Tarifbestimmungen kann
die Gesellschaft mit Zustimmung eines unabhängigen Treuhänders mit Wirkung für beste-
hende Versicherungsverhältnisse beschließen. Die Änderungen treten zu Beginn des zweiten
auf die Bekanntmachung folgenden Monats in Kraft. Die beim Inkrafttreten der Änderung
durch Eintritt des Versicherungsfalls bereits erworbenen Ansprüche werden hiervon nicht
berührt.

(5) Soweit die technische Berechnungsgrundlage vorsieht, dass Rückstellungen für das mit dem
Alter der versicherten Personen wachsende Wagnis zu bilden sind, ist eine Erhöhung der
Beiträge oder eine Minderung der Leistungen des Versicherers mit Rücksicht auf das Älter-
werden der versicherten Personen während der Dauer des Versicherungsverhältnisses aus-
geschlossen.

IV. Änderung der Satzung und der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen
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V. Auflösung
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§ 28

(1) Die Gesellschaft ist aufzulösen, wenn in einer ausdrücklich zu diesem Zweck einberufenen
Mitgliedervertreterversammlung eine Mehrheit von drei Vierteln der amtierenden Mit -
gliedervertreter die Auflösung beschließt. Der Antrag auf Auflösung muss entweder vom
Vorstand, vom Aufsichtsrat oder von einem Drittel der Mitgliedervertreter der Mitglieder-
vertreterversammlung gestellt sein. Der Beschluss bedarf der Genehmigung der Aufsichts-
behörde.

(2) Die zwischen den Mitgliedern und der Gesellschaft bestehenden Versicherungsverhältnisse
erlöschen mit dem Zeitpunkt, der im Auflösungsbeschluss festgelegt ist, frühestens jedoch
mit Ablauf von vier Wochen nach Wirksamwerden des Auflösungsbeschlusses. Die bis zum
Erlöschen entstandenen Versicherungsansprüche werden durch die Auflösung nicht berührt.

(3) Die Abwicklung geschieht durch den Vorstand, sofern die Mitgliedervertreterversammlung
nicht andere Personen zu Abwicklern bestellt.

(4) Nach der Auflösung ist das Vermögen der Gesellschaft zunächst zur Befriedigung aller vor-
handenen Verbindlichkeiten einschließlich bereits bestehender Versicherungsansprüche zu
verwenden. Reicht das Vermögen nicht zur Befriedigung aller Versicherungsansprüche aus,
so sind diese verhältnismäßig zu kürzen. Verbleibt ein Überschuss, so wird er zugunsten der
Mitglieder verwendet.
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§ 29

Die Mitgliedervertreterversammlung kann auch die Übertragung des gesamten Versicherungsbe-
standes mit allen Aktiven und Passiven auf ein anderes Versicherungsunternehmen beschließen.
Der Antrag auf Übertragung muss entweder vom Vorstand, vom Aufsichtsrat oder von einem
Drittel der Mitgliedervertreter der Mitgliedervertreterversammlung gestellt sein. Der die Über-
nahme des Versicherungsbestandes durch ein anderes Versicherungsunternehmen begründende
Vertrag muss bei der Beschlussfassung vorliegen. Die Beschlussfassung bedarf der Mehrheit von
drei Vierteln der amtierenden Mitgliedervertreter.

VI. Übertragung des Versicherungsbestandes
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Letzte Änderung der Satzung genehmigt durch Verfügung 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
vom 7. Juli 2011, Geschäftszeichen: VA12 – I 5002 – 4043 – 2010/0001.
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